
 

                TREURATIO Steuerberatungsgesellschaft mbH ◼ Münchner Straße 5 ◼ 82256 Fürstenfeldbruck 
                                                           Tel. 08141 / 5004-0 ◼ www.treuratio.de 

 

T R E U R A T I O 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Kein Lohnsteuerhaftung bei Pkw-Nutzung 

 des Gesellschafter-Geschäftsführers  

ohne Privatnutzungsgestattung 

 

Eine GmbH war Eigentümerin eines Pkw, der dem Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer ausschließlich für betriebliche Fahrten 
zur Verfügung gestellt wurde. Das Finanzamt nahm an, dass 
der Geschäftsführer den Firmenwagen auch privat genutzt habe 
und nahm die GmbH für nicht einbehaltene Lohnsteuer und So-

lidaritätszuschlag in Haftung, da ein als Arbeitslohn zu behan-
delnder geldwerter Vorteil des Geschäftsführers aus einer Ge-
stattung zur privaten Pkw-Nutzung vorliege. Die GmbH bestritt 
dies. Im Geschäftsführervertrag sei keine Privatnutzung gere-
gelt und ein ausdrückliches oder stillschweigendes Nutzungs-
recht bestehe nicht. Der Geschäftsführer verfügte zudem über 
mehrere private Fahrzeuge und wohnte am Sitz der Gesell-
schaft. Ein Fahrtenbuch war zwar geführt, wies aber formale 
Mängel auf (lose Blätter, Rechenfehler, fehlende Tankbelege). 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf hob den Haftungsbescheid auf 
(Az. 14 K 1478/22).  

Es liege keine Vereinbarung über Privatnutzung vor. Weder der 
ursprüngliche noch der ergänzte Geschäftsführervertrag habe 
eine Gestattung zur privaten Nutzung enthalten. Eine konklu-
dente Vereinbarung ließe sich aus den Umständen nicht ablei-
ten. Aufgrund des umfangreichen privaten Fuhrparks und der 
Nutzung des Fahrzeugs ausschließlich für betriebliche Zwecke 

sei eine private Nutzung nicht belegt. Auch liege kein An-
scheinsbeweis nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
vor.  
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Das Finanzamt müsse den Nachweis einer Privatnutzung führen. 
Selbst wenn Privatfahrten stattgefunden hätten, wäre der Vor-
teil nicht als Arbeitslohn, sondern als verdeckte Gewinnaus-
schüttung (vGA) zu beurteilen, da keine klare und im Voraus 
getroffene Nutzungsvereinbarung bestand. Damit könne eine 
Haftung für Lohnsteuer nicht begründet werden. 
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